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 Veröffentlicht am 31.03.1992

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

B-VG Art144 Abs3;

UStG 1972 §21 Abs3;

UStG 1972 §21 Abs4;

VwGG §33 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Hat ein Umsatzsteuerbescheid eines Finanzamtes nach Einbringung einer Sukzessivbeschwerde den zeitlichen

Wirkungsbereich des Umsatzsteuervorauszahlungsbescheides betre end einen bestimmten Zeitraum desselben

Steuerjahres begrenzt, so kann ein Abgabep ichtiger in der Folge nur mehr durch den Umsatzsteuerbescheid, nicht

aber durch den Umsatzsteuervorauszahlungsbescheid in seinen Rechten verletzt sein.
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